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nähme Zuführung gebunden. Eine Zuführung des Verdächt igen 

ist  in der Untersuchungsarbeit  des MfS immer dann durch

zuführen, d. h.,  s ie ist  unumgängl ich, wenn durch ihre 

Unter lassung eine Gefährdung der Zielstel lung der Ver

dachtshinweisprüfung eintreten kann, insbesondere wenn 

die Beseit igung von Beweismit teln bzw. deren Manipulat ion, 

die Informierung von Mit tätern oder Zeugen, die Entzie

hung von einer Befragung durch den Verdächt igen zu erwar

ten ist ,  aber auch wenn z. B. inoff iz iel le Hinweise auf 

eine unmittelbar bevorstehende Tatausführung vorl iegen.

Die Zuführung zur Verdächt igenbefragung bietet sehr enge 

Grenzen für die Feststel lung und Sicherung von Beweismit

teln beim Verdächt igen, Die bei Zuführungen bisher eben

fal ls nicht geregelten Sicherheitskontrol len sind im Unter

schied zu Durchsuchungen bei vor läuf igen Festnahmen nicht 

zum Sichern von Beweismit teln, sondern auf das Finden von 

Gegenständen zur Widerstandsleistung,zu Angri f fen u. a. 

gerichtet.  Deshalb wird in der Praxis häuf ig in der soge

nannten Eröffnungsphase der Befragung eine Inaugenschein

nahme vom Verdächt igen mitgeführter Gegenstände ange

strebt.  Das ist  nur auf freiwi l l iger Basis mögl ich. Des

halb ist  insbesondere bei vor l iegenden Hinweisen auf das 

Vorhandensein derart iger Beweismit tel  (auch im Ergebnis 

der Sicherheitskontrol len) unter Berücksicht igung der evt l ,  

operat iv erarbeiteten Erkenntnisse zu den Verhaltens- und 

Reakt ionsschemata des Verdächt igen von vornherein zu prü

fen und zu entscheiden, ob der Verdächt ige mit  dieser Maß

nahme konfront iert  werden sol l  oder ob derart ige Maßnahmen 

konspirat iv durchgeführt  werden müssen.

Im Fal le der Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens im Er

gebnis der Verdachtshinweisprüfung wäre ohnehin die Durch

suchung des gemäß § 125 (2) StPO vorläuf ig festgenommenen 

Beschuldigten und damit die Off iz ial is ierung der inoff iz iel l  

festgestel l ten Beweismit tel  problemlos mögl ich.


